Gesuch um Benützung von Gemeinderäumlichkeiten

gemäss Benutzungsordnung Gemeinderäume und –anlagen der Einwohnergemeinde Schlosswil
Gesuchsteller/in
	Veranstalter/in
	     

	Name, Vorname Kontaktperson
	     

	Adresse, Wohnort
	     

	Tel. Nr.
	     

	e-Mail
	     


Angaben zum Anlass

	Datum des Anlasses
	     

	Beginnt und dauert bis
	     

	Zweck / Art des Anlasses
	     

	
	

	Der Anlass findet statt
	 FORMCHECKBOX 
 in jedem Fall      FORMCHECKBOX 
 nur bei Schlechtwetter


(Reservationsgebühr 


Fr. 80.--)

	wird Eintritt verlangt? 
	 FORMCHECKBOX 
 Nein        FORMCHECKBOX 
 Ja           

	Wünschen Sie bestimmte Hilfsmittel? 
	 FORMCHECKBOX 
 Nein        FORMCHECKBOX 
 Ja, und zwar folgende: 

	
	


Folgende Räumlichkeiten/Infrastrukturen werden gemietet:

	 FORMCHECKBOX 

	Gemeindesaal

	 FORMCHECKBOX 

	Küche 

	 FORMCHECKBOX 

	Bühnenzimmer

	 FORMCHECKBOX 

	Kaffeemaschine (zusätzlich kostenpflichtig, Tassenbeitrag)

	 FORMCHECKBOX 

	Turnhalle

	 FORMCHECKBOX 

	Gruppenraum Schule

	 FORMCHECKBOX 

	andere Räumlichkeiten: 
	


Bedingungen / Auflagen zur Benützung der Räumlichkeiten: 

Gebäude, Räumlichkeiten, Geräte, Spielplätze und andere Anlagen und Installationen sind mit aller Sorgfalt zu behandeln. An den Anlagen dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Jede Beschädigung ist unverzüglich dem Hauswart zu melden. Für Beschädigungen haftet grundsätzlich der Verursacher oder die betreffende Organisation. In sämtlichen öffentlichen Räumen des Gemeindehauses ist ein Rauchverbot.
Lebensmittelgesetzgebung: Für die Einhaltung der Lebensmittelgesetzgebung ist der jeweilige Mieter zuständig und verantwortlich.

Sicherheitsvorschriften/-vorkehrungen bei Benützung Gemeindesaal, Küche, Bühnenzimmer

Die Feuerschutzmassnahmen und Raumverhältnisses sind für eine Belegung von 200 Personen im Gemeindesaal und 50 Personen auf der Empore ausgerichtet. Der Veranstalter ist für die ausreichende Sicherheit der Teilnehmer verantwortlich und hat für die erforderlichen Vorkehrungen zu sorgen. 
Das Foyer ist als Fluchtweg bereitzuhalten. Es dürfen im Foyer keine Tische, Bestuhlungen oder anderes Mobiliar/Material aufgestellt werden, welche den Fluchtweg verstellen können. Bei den drei Türen vom Saal in das Foyer sind alle Gehflügel als Fluchtweg bereitzustellen. Diese Türen dürfen nicht abgeschlossen sein und der Zugang zu den Türen ist von Tischen und Bestuhlungen freizuhalten.

Vor dem Anlass

Für die Vorbereitung des Anlasses können nach Rücksprache mit dem Hauswart die Räumlichkeiten maximal 24 Stunden früher bezogen werden.

Für die Übernahme der Räumlichkeiten und Entgegennahme der Schlüssel bitten wir Sie vorgängig (mind. 1 Arbeitstag) mit dem Hauswart Natel 079 301 66 72 Reber Hansrudolf, Kontakt aufzunehmen. 

Nach dem Anlass

Grobreinigung und Instandstellung der gemieteten Räumlichkeiten und Anlagen sowie der mitbenützten Nebenräume (z.B. WC, Duschen, usw.) sind in jedem Fall Sache des Veranstalters.

Die Abnahme der Räumlichkeiten erfolgt durch den Hauswart. Nachreinigung und Instandstellung durch den Hauswart wird mit Fr. 60.-- pro Stunde in Rechnung gestellt. Grundlage ist eine Mängelliste des Hauswartes oder des Veranstalters.
Die Gebühren werden nach der Benützung durch die Finanzverwaltung in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen zu bezahlen.

Das Gesuch ist einzureichen an: 

Hansrudolf Reber, Riedstrasse 21, 3082 Schlosswil
	Ort, Datum
	

	Unterschrift Gesuchsteller:
	


Bewilligung 

(wird durch Hauswart (Gemeinde) ausgefüllt)

 FORMCHECKBOX 

Der Anlass wird gemäss obenstehender Angaben bewilligt 



Bestätigung Datum____________ Zeit:_________________________



Voraussichtliche Gebühren ohne NK ___________________________

 FORMCHECKBOX 

Der Anlass kann nur unter folgenden Bedingungen bewilligt werden: 

     ______________________________________________________

     ______________________________________________________

Wir wünschen Ihnen eine schöne Feier. 

Schlosswil, ______________________
GEMEINDE SCHLOSSWIL 

Hansrudolf Reber


Hauswart

Kopie z.K. an:
- Finanzverwaltung
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